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§ 60 Oö. LS
 Oö. LS - Oö. Land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

§ 60

Elternvereine

 

(1) Die Schulleiter haben die Errichtung und die Tätigkeit von Elternvereinen zu fördern, die satzungsgemäß allen

Erziehungsberechtigten von Schülern der betreffenden Schule zugänglich sind.

(2) Die Organe des Elternvereines können dem Schulleiter und dem Klassenvorstand Vorschläge, Wünsche und

Beschwerden mitteilen; der Schulleiter hat das Vorbringen des Elternvereines zu prüfen und mit den Organen des

Elternvereines zu besprechen.

In Kraft seit 12.06.1997 bis 31.12.9999
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